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Publikation.

it nicht geringem Mißfallen haben Unsere
Hochgeachtcn Herren vernommen, daß in Bu-
bendorf ein Frcyfchiessen auf künftigen Sonn.
tag angestellt worden, an einem Tage , wel¬
cher dem Gottesdienst und der Ruhe gewid.
met seyn solle; Hochdiefelbcn haben daher die
Befehle zu dessen Einstellung erlassen, und dem
betreffenden Wirth bey so  Franken Strafe an¬
befehlen lassen, weder Gaben an diesem oder
einem andern Sonntag ausfchiessen noch aus¬
kegeln zu lassen.

Welches hiemit zu männiglichs Nachricht
kund gemacht wird. - .

Den s Herbstm. i8o4.

Ranzley des Rantons Sasel.

K U N d m a chu n g.
E . E. StadtRath hat den Knaben alles
Schiesscn und Feuerwerkfpielenin der Stadt
und auf den Schanzen, sowohl bey Tag als
zur Nachtzeit bey angemessener Straf neuer-
dingen verboten, worauf zu achten, selbiges zu
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4 . Sollen , wie bisher , an den Sonntagen,
alle öffentliche Freyschicssen und Kegelspiele
uiu Gaben verboten , und die gewöhnlichen
Kegelspiele , bloß in sofern sie den Vorschriften
der KirchcnOrdnung nicht zuwiederlaufen , ge«
stattet seyn.

Auch soll für alle öffentliche Freyschicssen
und alles Kegelspiel um Gaben , Effekten oder
Vieh , wenn solche unter fünfzig Franken an.
gcseyt sind , im Distrikt Basel die ausdrückliche
Bewilligung des StadtRaths , in den Land-
Distrikten aber diejenige der StatthalterVer,
höre vorerst eingeholt werden ; wenn dieselben

aber den Betrag von fünfzig Franken überstei.
gen , solche nicht anders als mit Genehmigung
E . E - und W . W . Rathes Statt haben kön.

nen ; alles dieses bey Strafe von fünfzig
Franken.

Welches hiemit zu jedermanns Nachricht
und Verhalt kund zu machen und dem Kan.
tonsBlatt einzuverleiben von E . E . und W-
W . Rathe erkannt worden.

Sign . Basel den 12  Herbstm . iso4,

' Ranzley des Rantons Snfel.



KatttonsBlatt.

Zwanzigstes Stück.

Basel den 21 Herbstmonat iso 4.

Publikation in Betreff des Geldbetrags
für den diesjährigen Weinzehnten.

E. E. und W. W. Grosser Rath unterm
26 Iuny abhin E. E. Kleinen Rath überlassen
hat , in Ansehung des Weinzehntenswiederum
wie vor einem Jahr die Anstalt zu treffen,
daß die gesammelten Bügti aufgeschrieben, ein
gewisses in Geld davon bezogen, und nach
Äaßgabe des diesjährigen Preises eine Milde¬
rung gegen vorigem Jahr vorgenommen wer¬
den, dabey auch nach dem Fuß des diesjährigen
Fruchtzehntens auf das Zwölfte anstatt auf
das zehnte Bügti Rücksicht genommen werden
solle. ?

Als hat E. E. Kleiner Rath heutigen Tag-
bey Bestimmung dieses Weinzehntens obigen

II . Ab.th. i 8o 4. Lx



Grundsätzen und der Billigkeit angemessen be»
funden zu erkennen:

Daß für dieses Jahr nur zwey Batzen
von jedem Bügti Trauben statt des Zehntens
entrichtet, die gesammeltenBügti alle Abend
getreulich aufgeschrieben; diejenigen so die An»
gäbe unterlassen oder falsch angeben würden,
mit vier Franken per Bügti gebüßt, und dem
Verleider Ein Drittel davon zugetheilt werden
solle.

Dieser Verordnung können diejenigen, wel.
che sich um den Loskauf vom Weinzehnten ge»
meldet, nicht anders als gleichermaßen unter»
morsen seyn, da mehrere Loskaufscheine nicht
nach dem Buchstaben des Gesetzes könnten ab.
gefaßt seyn, und vielleicht manche ihre Loskaufs-
Erklärungen wieder zurücknehmen dürften.

Also erkannt von E. E. Kleinen Rath den
« Herbstm. i8o4.

Ranzley des Rantons Basel.

Kundmachung.
^a bey dem unlängst vorgenommenen Steuer-
Bezug zum Behuf des GemeindAnlehns, ver.
schxdcne Steuerpßichtige ihre Gebühr entweder
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